21. AUGUST 2022 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf Forscher, Praktikanten und Freiwillige


(Belgisches Staatsblatt vom 30. Januar 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


21. AUGUST 2022 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf Forscher, Praktikanten und Freiwillige


			PHILIPPE, König der Belgier

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


	Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der Teilumsetzung der Richtlinie 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit (Neufassung).


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern


Abschnitt 1 - Allgemeine Bestimmungen


	Art. 3 - Artikel 1/1 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2014 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 11. Juli 2021, wird wie folgt abgeändert:

	a) Nummer 9 wird wie folgt ersetzt:

	"9. Artikel 61/12".

	b) Der Paragraph wird durch die Nummern 15 bis 18 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"15. Artikel 61/13/8,

	16. Artikel 61/13/12,

	17. Artikel 61/13/18,

	18. Artikel 61/13/27."


	Art. 4 - Artikel 1/2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 18. Dezember 2016 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 11. Juli 2021, wird wie folgt abgeändert:

	a) In § 1 Absatz 2 wird Nr. 12 wie folgt ersetzt:

	"12. Artikel 10bis §§ 4 bis 6".

	b) Paragraph 1 Absatz 2 wird durch die Nummern 15 bis 19 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"15. Artikel 61/12,

	16. Artikel 61/13/8,

	17. Artikel 61/13/12,

	18. Artikel 61/13/18,

	19. Artikel 61/13/27."


	Art. 5 - Artikel 10bis desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 8. Juli 2011 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 11. Juli 2021, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 5 werden die Wörter "Artikel 61/34" durch die Wörter "Artikel 61/39 oder Artikel 61/48" ersetzt.

	2. Paragraph 5 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Bestand eine Familie jedoch bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder wurde sie dort neu gebildet, müssen die Familienmitglieder folgende Informationen und Dokumente vorlegen:

	1. den vom ersten Mitgliedstaat ausgestellten gültigen Aufenthaltstitel,

	2. den Nachweis, dass sie sich als Familienmitglied im ersten Mitgliedstaat aufgehalten haben."



	3. Paragraph 6 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 6 - Paragraph 2 ist ebenfalls anwendbar auf die in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 6 erwähnten Familienmitglieder eines Ausländers, dem in Anwendung von Artikel 61/13/3 oder Artikel 61/13/10 der Aufenthalt erlaubt ist.

	Bestand eine Familie jedoch bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder wurde sie dort neu gebildet, müssen die Familienmitglieder des Ausländers, dem in Anwendung von Artikel 61/13/10 der Aufenthalt erlaubt ist, folgende Informationen und Dokumente vorlegen:

	1. den vom ersten Mitgliedstaat ausgestellten gültigen Aufenthaltstitel,

	2. den Nachweis, dass sie sich als Familienmitglied im ersten Mitgliedstaat aufgehalten haben."


	Art. 6 - Artikel 10ter desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. September 2006 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 31. Juli 2020, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 2quater Absatz 1 werden die Wörter "Artikel 10bis §§ 5 und 6" durch die Wörter "Artikel 10bis § 5" ersetzt.

	2. Der Artikel wird durch einen Paragraphen 2quinquies mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"§ 2quinquies - In Abweichung von § 2 wird der Beschluss über einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis für die in Artikel 10bis § 6 erwähnten Familienmitglieder spätestens neunzig Tage nach Einreichung des in § 1 erwähnten Antrags notifiziert.

	Wird der in Absatz 1 erwähnte Antrag zum selben Zeitpunkt eingereicht wie der Antrag, der gemäß Artikel 61/12 oder Artikel 61/13/8 vom Drittstaatsangehörigen, dem sie nachkommen möchten, eingereicht wird, behandelt der Minister oder sein Beauftragter diese Anträge gleichzeitig."


	Art. 7 - Artikel 19 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 25. April 2007 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 24. Februar 2017, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 wird zwischen Absatz 3 und Absatz 4 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"In Artikel 61/12 erwähnte Ausländer, die in einem anderen Mitgliedstaat von ihrem Recht auf langfristige Mobilität Gebrauch gemacht haben, behalten ihr Rückkehrrecht, solange ihre belgische Erlaubnis für Forscher gültig ist."



	2. Der Artikel wird durch einen Paragraphen 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"§ 5 - Wenn ein Drittstaatsangehöriger, der von dem Recht auf Mobilität Gebrauch macht, die Bedingungen für die Mobilität im zweiten Mitgliedstaat nicht oder nicht mehr erfüllt oder wenn die vom Minister oder von seinem Beauftragten ausgestellte Erlaubnis während der Inanspruchnahme der Mobilität im zweiten Mitgliedstaat abgelaufen ist, entzogen worden ist oder dieser ein Ende gesetzt worden ist, so gestattet der Minister oder sein Beauftragter auf Ersuchen des zweiten Mitgliedstaates ohne Formalitäten und unverzüglich die Wiedereinreise des Drittstaatsangehörigen ins Königreich.

	Der König kann festlegen:

	1. in welchen Fällen dem Drittstaatsangehörigen ein Dokument ausgestellt wird,

	2. welches Dokument gegebenenfalls ausgestellt wird."


	Art. 8 - In Artikel 61/1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Juli 2021, wird § 3 aufgehoben.


Abschnitt 2 - Forscher


	Art. 9 - In Titel II Kapitel 6 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 21. April 2007, wird ein Abschnitt 1, der die Artikel 61/10 und 61/11 umfasst, mit folgender Überschrift eingefügt:

	"Abschnitt 1 - Allgemeine Bestimmungen".


Art. 10 - In Artikel 61/10 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 21. April 2007, wird § 1 wie folgt ersetzt:

	"§ 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels versteht man unter:

	1. Forscher: einen Drittstaatsangehörigen im Sinne von Artikel 37 Nr. 1 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018,

	2. zugelassener Forschungseinrichtung: eine zugelassene Forschungseinrichtung im Sinne von Artikel 37 Nr. 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018,

	3. Forschung: Arbeit im Sinne von Artikel 37 Nr. 8 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018,

	4. Aufnahmevereinbarung: eine Vereinbarung im Sinne von Artikel 37 Nr. 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018,

	5. erstem Mitgliedstaat: einen Mitgliedstaat im Sinne von Artikel 37 Nr. 4 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018,

	6. zweitem Mitgliedstaat: einen Mitgliedstaat im Sinne von Artikel 37 Nr. 5 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018,

	7. Erlaubnis für Forscher: den Aufenthaltstitel im Sinne von Artikel 37 Nr. 6 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018,

	8. Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher: den Aufenthaltstitel im Sinne von Artikel 37 Nr. 7 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018,

	9. kurzfristiger Mobilität: das Recht im Sinne von Artikel 37 Nr. 9 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018,

	10. langfristiger Mobilität: das Recht im Sinne von Artikel 37 Nr. 10 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018."


	Art. 11 - Artikel 61/11 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 21. April 2007 und abgeändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2016, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 61/11 - Die Bestimmungen des vorliegenden Kapitels finden Anwendung auf:

	1. Drittstaatsangehörige, die die Erlaubnis beantragen oder bereits erhalten haben, sich mehr als neunzig Tage als Forscher, der durch eine Aufnahmevereinbarung mit einer zugelassenen Forschungseinrichtung verbunden ist, auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten,

	2. Drittstaatsangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union eine Erlaubnis für Forscher erhalten haben und ins Königreich einreisen möchten, um sich im Rahmen einer kurzfristigen Mobilität dort aufzuhalten und dort zu arbeiten,

	3. Drittstaatsangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union eine Erlaubnis für Forscher erhalten haben und ins Königreich einreisen möchten, um sich auf der Grundlage einer Aufnahmevereinbarung mit einer zugelassenen Forschungseinrichtung im Rahmen einer langfristigen Mobilität dort aufzuhalten und dort zu arbeiten,

	4. in den Nummern 1 und 2 erwähnte Drittstaatsangehörige, denen es erlaubt ist, sich in einer dieser Eigenschaften im Königreich aufzuhalten und dort zu arbeiten,

	5. Drittstaatsangehörige, denen es erlaubt ist, sich als Forscher im Königreich aufzuhalten und dort zu arbeiten, und die sich zeitweilig weiterhin dort aufhalten möchten, um Arbeit zu suchen oder ein Unternehmen zu gründen,

	6. in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 6 erwähnte Familienmitglieder eines Forschers, denen der Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als Familienmitglieder dieses Forschers erlaubt worden ist, sofern sie ihm im Rahmen einer kurzfristigen Mobilität nachkommen."


	Art. 12 - In Titel II Kapitel 6 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 21. April 2007, wird ein Abschnitt 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Abschnitt 2 - Erlaubnis für Forscher".


	Art. 13 - In Abschnitt 2, eingefügt durch Artikel 12, wird ein Unterabschnitt 1, der die Artikel 61/12 bis 61/13/2 umfasst, mit folgender Überschrift eingefügt:

	"Unterabschnitt 1 - Bestimmungen in Bezug auf das einheitliche Verfahren in Zusammenarbeit mit der für die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer zuständigen Behörde".


	Art. 14 - Artikel 61/12 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 21. April 2007 und abgeändert durch das Gesetz vom 25. April 2014, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 61/12 - § 1 ­ Drittstaatsangehörige, die sich mehr als neunzig Tage als Forscher auf dem Staatsgebiet aufhalten möchten, reichen ihren Antrag bei der zuständigen regionalen Behörde in der Form eines Antrags auf Arbeitserlaubnis ein.

	Der Antrag auf Arbeitserlaubnis gilt als Antrag auf Erlaubnis zum Aufenthalt als Forscher.

	§ 2 ­ Die Dokumente, anhand deren die in Artikel 61/13/3 erwähnten Bedingungen festgestellt werden können, werden dem Antrag beigefügt.

	Den vorgelegten Dokumenten muss, wenn sie in einer anderen Sprache als den drei Landessprachen oder Englisch verfasst sind, eine legalisierte Übersetzung in eine der drei Landessprachen oder ins Englische beigefügt sein.

	§ 3 ­ Der Antrag wird eingereicht, wenn die Drittstaatsangehörigen sich außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten befinden.

	In Abweichung von Absatz 1 können Drittstaatsangehörige, denen gemäß Titel I Kapitel 2 bereits gestattet oder erlaubt ist, sich für eine Dauer von höchstens neunzig Tagen auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten, oder denen bereits gestattet oder erlaubt ist, sich in einer anderen Eigenschaft mehr als neunzig Tage auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten, ihren Antrag bei der zuständigen regionalen Behörde einreichen, wenn sie den Antrag vor Ablauf der Gültigkeitsdauer dieser Genehmigung beziehungsweise Erlaubnis einreichen.

	§ 4 ­ Gemäß Artikel 40 § 1 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 fasst der Minister oder sein Beauftragter spätestens sechzig Tage nach Notifizierung der Vollständigkeit des Antrags einen Beschluss über die Aufenthaltserlaubnis oder ihre Erneuerung.

	§ 5 ­ Der Minister oder sein Beauftragter kann vom Drittstaatsangehörigen verlangen, dass er binnen einer Frist von fünfzehn Tagen zusätzliche Informationen oder Dokumente vorlegt.

Die in § 4 erwähnte Frist wird ausgesetzt, bis die erforderlichen zusätzlichen Informationen vorliegen.

	§ 6 ­ Wenn es dem Betreffenden erlaubt ist, sich mehr als neunzig Tage als Forscher auf dem Staatsgebiet aufzuhalten und dort zu arbeiten, werden ihm die Arbeitserlaubnis und die Aufenthaltserlaubnis gemäß Artikel 33 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 in der Form eines kombinierten Verwaltungsakts notifiziert."


	Art. 15 - Artikel 61/13 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 21. April 2007 und abgeändert durch das Gesetz vom 25. April 2014, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 61/13 - § 1 ­ Drittstaatsangehörige, denen der Aufenthalt als Forscher für mehr als neunzig Tage erlaubt ist und die ihren Aufenthalt in dieser Eigenschaft erneuern möchten, reichen gemäß Artikel 21 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 spätestens zwei Monate vor Ablauf ihrer Aufenthaltserlaubnis bei der zuständigen regionalen Behörde einen Antrag in der Form eines Antrags auf Arbeitserlaubnis ein.

	§ 2 ­ Läuft die Gültigkeitsdauer, für die den Betreffenden der Aufenthalt als Forscher erlaubt ist, während der Prüfung des Antrags ab und ist der Antrag vollständig und vor Ablauf der Gültigkeitsdauer ihrer Erlaubnis für Forscher eingereicht worden, wird ihnen ein Dokument ausgestellt, das ihren Aufenthalt vorläufig deckt, bis darüber befunden wird.

	Der König bestimmt die Bedingungen und Modalitäten für die Ausstellung des Aufenthaltsdokuments."


	Art. 16 - In denselben Unterabschnitt 1 wird ein Artikel 61/13/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/1 - Der Minister oder sein Beauftragter notifiziert Drittstaatsangehörigen folgende Beschlüsse:

	1. aufgrund des vorliegenden Abschnitts gefasste Beschlüsse, mit denen die Aufenthaltserlaubnis oder ihre Erneuerung verweigert, der Aufenthaltserlaubnis ein Ende gesetzt oder sie entzogen wird,

	2. Beschlüsse in der Form eines kombinierten Verwaltungsakts, mit dem die Arbeitserlaubnis und die Aufenthaltserlaubnis erteilt oder erneuert werden.

	In den Fällen und unter den Bedingungen, die in den Artikeln 26 bis 36 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 festgelegt sind, informiert der Minister oder sein Beauftragter den Arbeitgeber über die in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Beschlüsse."




	Art. 17 - In denselben Unterabschnitt 1 wird ein Artikel 61/13/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/2 - § 1 - Befindet sich ein in Artikel 61/12 erwähnter Drittstaatsangehöriger am Datum des Beschlusses, mit dem ihm der Aufenthalt und die Arbeit als Forscher auf dem Staatsgebiet erlaubt werden, im Ausland, wird ihm gemäß Artikel 34 Absatz 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 und Artikel 41 Absatz 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 auf seinen Antrag hin ein Visum für einen langfristigen Aufenthalt ausgestellt.

	Der König bestimmt die Bedingungen und die Modalitäten für die Ausstellung dieses Visums.

	§ 2 ­ Drittstaatsangehörige, denen es erlaubt ist, mehr als neunzig Tage als Forscher auf dem Staatsgebiet zu arbeiten und sich dort aufzuhalten, werden gemäß Artikel 41 Absatz 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 ins Fremdenregister eingetragen und ihnen wird eine Erlaubnis für Forscher ausgestellt.

	Der König bestimmt:

	1. das Muster der Erlaubnis für Forscher,

	2. die Gültigkeitsdauer der Erlaubnis für Forscher,

	3. welches Aufenthaltsdokument Drittstaatsangehörigen in Erwartung der Ausstellung der Erlaubnis für Forscher ausgestellt wird.

	§ 3 ­ Bei Erneuerung des Aufenthalts in Anwendung von Artikel 61/13 wird die Erlaubnis für Forscher für einen Zeitraum erneuert, der der erlaubten Dauer seines Aufenthalts entspricht."


	Art. 18 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Unterabschnitt 2, der die Artikel 61/13/3 und 61/13/4 umfasst, mit folgender Überschrift eingefügt:

	"Unterabschnitt 2 - Bestimmungen in Bezug auf die Erlaubnis zum Aufenthalt als Forscher".


	Art. 19 - In Unterabschnitt 2, eingefügt durch Artikel 18, wird ein Artikel 61/13/3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/3 - § 1 - Einem Drittstaatsangehörigen, der in Anwendung von Artikel 61/12 oder 61/13 einen Antrag einreicht, wird erlaubt, sich als Forscher mehr als neunzig Tage auf dem Staatsgebiet aufzuhalten oder seinen Aufenthalt in dieser Eigenschaft zu erneuern, wenn er zur Unterstützung seines Antrags folgende Dokumente vorlegt:

	1. den Nachweis über die Zahlung der in Artikel 1/1 erwähnten Gebühr,

	2. eine Kopie seines gültigen Passes oder eines gleichwertigen Reisescheins, der die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des Schengener Grenzkodex vorgesehenen Bedingungen erfüllt und mindestens die Dauer des geplanten Aufenthalts deckt,

	3. eine Aufnahmevereinbarung, die mit einer in Belgien zugelassenen Forschungseinrichtung unterzeichnet wurde,

	4. den Nachweis, dass er während des geplanten Aufenthalts über genügende Existenzmittel verfügen wird, um die Kosten für seine Rückreise zu decken und zu vermeiden, dass er während seines Aufenthalts zu Lasten des Sozialhilfesystems des Königreichs fällt. Hierbei wird unter anderem sein Einkommen während seines Aufenthalts als Forscher berücksichtigt,

	5. außer bei Erneuerung des Antrags auf Erlaubnis zum Aufenthalt als Forscher ein ärztliches Attest, aus dem hervorgeht, dass der Antragsteller nicht an einer der in der Anlage zu vorliegendem Gesetz aufgezählten Krankheiten leidet,

	6. außer bei Erneuerung des Antrags auf Erlaubnis zum Aufenthalt als Forscher und wenn er älter als achtzehn Jahre ist, einen Auszug aus dem Strafregister oder ein gleichwertiges Dokument, gegebenenfalls mit legalisierter Übersetzung, der/das vom Herkunftsland oder von dem Land, in dem er zuletzt gewohnt hat, ausgestellt ist, nicht älter als sechs Monate ist und bescheinigt, dass er nicht wegen gemeinrechtlicher Verbrechen oder Vergehen verurteilt worden ist.

	Ist es nicht möglich, die in Absatz 1 Nr. 5 und 6 erwähnten Dokumente vorzulegen, und wird dies ordnungsgemäß begründet, kann der Minister oder sein Beauftragter unter Berücksichtigung der Umstände die Erlaubnis zum Aufenthalt als Forscher dennoch erteilen.

	§ 2 ­ In folgenden Fällen verweigert der Minister oder sein Beauftragter die Erlaubnis zum Aufenthalt als Forscher von mehr als neunzig Tagen:

	1. Der Betreffende erfüllt die in § 1 vorgesehenen Bedingungen nicht.

	2. Der Betreffende befindet sich in einem der in Artikel 3 Absatz 1 Nr. 5 bis 10 erwähnten Fälle.

	3. Der Betreffende hat falsche oder irreführende Informationen oder falsche oder gefälschte Dokumente verwendet, einen Betrug begangen oder andere illegale Mittel in Anspruch genommen, die zur Erlangung des Aufenthaltsrechts beigetragen haben.

	4. Der Betreffende hat die Dokumente oder zusätzlichen Informationen nicht binnen der vorgeschriebenen Frist vorgelegt.

	5. Mit der Gründung oder dem Betrieb der zugelassenen Forschungseinrichtung wird hauptsächlich der Zweck verfolgt, Drittstaatsangehörigen die Einreise ins Königreich zu ermöglichen.

	6. Durch Beweise oder ernsthafte und sachliche Anhaltspunkte kann belegt werden, dass der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen zu anderen Zwecken genutzt würde als denen, für die er eine Erlaubnis beantragt.

	§ 3 ­ In folgenden Fällen verweigert der Minister oder sein Beauftragter die Erneuerung der Erlaubnis zum Aufenthalt als Forscher:

	1. Der Betreffende erfüllt die Aufenthaltsbedingungen, die in § 1, mit Ausnahme von § 1 Absatz 1 Nr. 5 und 6, vorgesehen sind, nicht oder nicht mehr.

	2. Der Forscher nutzt seinen Aufenthalt zu anderen Zwecken als denen, für die ihm der Aufenthalt erlaubt worden ist.

	3. Mit der Gründung oder dem Betrieb der zugelassenen Forschungseinrichtung wird hauptsächlich der Zweck verfolgt, Drittstaatsangehörigen die Einreise ins Königreich zu ermöglichen.

	4. Der Betreffende hat falsche oder irreführende Informationen oder falsche oder gefälschte Dokumente verwendet, einen Betrug begangen oder andere illegale Mittel in Anspruch genommen, die zur Erlangung des Aufenthaltsrechts beigetragen haben.

	§ 4 ­ In folgenden Fällen setzt der Minister oder sein Beauftragter dem Aufenthalt als Forscher ein Ende:

	1. Der Forscher erfüllt die vorgesehenen Bedingungen, mit Ausnahme von § 1 Absatz 1 Nr. 1, 4 und 5, nicht oder nicht mehr.

	2. Der Drittstaatsangehörige hat falsche oder irreführende Informationen oder falsche oder gefälschte Dokumente verwendet, einen Betrug begangen oder andere illegale Mittel in Anspruch genommen, die zur Erlangung des Aufenthaltsrechts beigetragen haben.

	3. Der Betreffende nutzt seinen Aufenthalt zu anderen Zwecken als denen, für die ihm der Aufenthalt erlaubt worden ist.

	4. Mit der Gründung oder dem Betrieb der zugelassenen Forschungseinrichtung wird hauptsächlich der Zweck verfolgt, Drittstaatsangehörigen die Einreise ins Königreich zu ermöglichen.

	§ 5 ­ Jeder aufgrund des vorliegenden Artikels gefasste Beschluss wird nach einer Einzelfallprüfung, bei der die Gesamtheit der besonderen Umstände des Einzelfalls, einschließlich des Interesses des Drittstaatsangehörigen, berücksichtigt wird, und unter Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gefasst."


	Art. 20 - In denselben Unterabschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/4 - § 1 - Wird einem Drittstaatsangehörigen in Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Unterabschnitts der Aufenthalt erlaubt, ist die Aufenthaltserlaubnis gemäß Artikel 17 Absatz 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 nur dann gültig, wenn die zuständige regionale Behörde einen definitiven Beschluss fasst, mit dem dem Drittstaatsangehörigen die Erlaubnis erteilt wird, auf dem Staatsgebiet des Königreichs zu arbeiten.

	Die Dauer der in Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Unterabschnitts erteilten Aufenthaltserlaubnis ist gemäß Artikel 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 auf die Dauer der Arbeitserlaubnis beschränkt.

	Wird während des Aufenthalts des Forschers die Zulassung der Forschungseinrichtung entzogen oder ihre Erneuerung verweigert, endet sein Aufenthalt von Rechts wegen neunzig Tage nach diesem Ereignis unbeschadet der Befugnis des Ministers oder seines Beauftragten, dem Aufenthalt gemäß dem vorliegenden Gesetz ein Ende zu setzen.

	Wird dem Aufenthalt während dieses Zeitraums kein Ende gesetzt, erhält der Drittstaatsangehörige ein vorläufiges Aufenthaltsdokument, dessen Muster vom König bestimmt wird."


	Art. 21 - In Titel II Kapitel 6 desselben Gesetzes wird ein Abschnitt 3 mit folgender Überschrift eingefügt:

	"Abschnitt 3 - Mobilität in der Europäischen Union".


	Art. 22 - In Abschnitt 3, eingefügt durch Artikel 21, wird ein Unterabschnitt 1, der die Artikel 61/13/5 bis 61/13/7 umfasst, mit folgender Überschrift eingefügt:

	"Unterabschnitt 1 - Kurzfristige Mobilität".


	Art. 23 - In Unterabschnitt 1, eingefügt durch Artikel 22, wird ein Artikel 61/13/5 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/5 - § 1 - Drittstaatsangehörigen, denen ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union den Aufenthalt als Forscher erlaubt hat, wird gestattet, sich im Rahmen einer kurzfristigen Mobilität für eine Dauer von höchstens hundertachtzig Tagen innerhalb eines Zeitraums von dreihundertsechzig Tagen auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten, um dort einen Teil ihrer Forschungsarbeiten abzuschließen, sofern die zugelassene Forschungseinrichtung in Belgien dem Minister oder seinem Beauftragten die beabsichtigte Mobilität zur Kenntnis gebracht hat.

	Die Notifizierung erfolgt entweder zum Zeitpunkt des Antrags im ersten Mitgliedstaat, wenn die Mobilität nach Belgien bereits zu diesem Zeitpunkt in Betracht gezogen wird, oder nach der Zulassung des betreffenden Forschers im ersten Mitgliedstaat, sobald die beabsichtigte Mobilität nach Belgien bekannt ist.

	Die kurzfristige Mobilität kann beginnen, sobald die Notifizierung eingereicht worden ist und sofern der Forscher über eine gültige, vom ersten Mitgliedstaat ausgestellte Erlaubnis für Forscher verfügt.



	§ 2 ­ Bei der Notifizierung werden folgende Dokumente vorgelegt:

	1. eine Kopie seines gültigen Passes oder eines gleichwertigen Reisescheins, der die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des Schengener Grenzkodex vorgesehenen Bedingungen erfüllt und mindestens die Dauer des geplanten Aufenthalts deckt,

	2. eine Aufnahmevereinbarung, die mit einer in Belgien zugelassenen Forschungseinrichtung unterzeichnet wurde, oder, wenn er nicht über dieses Dokument verfügt, die mit der Forschungseinrichtung im ersten Mitgliedstaat unterzeichnete Aufnahmevereinbarung,

	3. der Nachweis der Dauer und der Daten, die für die Mobilität vorgesehen sind, wenn er nicht in der in Nummer 2 erwähnten Aufnahmevereinbarung enthalten ist,

	4. der Nachweis, dass er während des geplanten Aufenthalts über genügende Existenzmittel verfügen wird, um in den in Artikel 61/13/7 erwähnten Fällen die Kosten seiner Reise in den ersten Mitgliedstaat zu decken und zu vermeiden, dass er während seines Aufenthalts zu Lasten des Sozialhilfesystems des Königreichs fällt. Hierbei wird unter anderem sein Einkommen während seines Aufenthalts als Forscher berücksichtigt,

	5. wenn er älter als achtzehn Jahre ist, ein Auszug aus dem Strafregister oder ein gleichwertiges Dokument, gegebenenfalls mit legalisierter Übersetzung, der/das vom Herkunftsland oder von dem Land, in dem er zuletzt gewohnt hat, ausgestellt ist, nicht älter als sechs Monate ist und bescheinigt, dass er nicht wegen gemeinrechtlicher Verbrechen oder Vergehen verurteilt worden ist,

	6. eine vom ersten Mitgliedstaat ausgestellte gültige Erlaubnis für Forscher, die mindestens den Zeitraum kurzfristiger Mobilität deckt.

	Ist es nicht möglich, das in Absatz 1 Nr. 5 erwähnte Dokument vorzulegen, und wird dies ordnungsgemäß begründet, kann der Minister oder sein Beauftragter unter Berücksichtigung der Umstände die Erlaubnis zum Aufenthalt als Forscher im Rahmen einer kurzfristigen Mobilität dennoch erteilen.

	Den vorgelegten Dokumenten muss, wenn sie in einer anderen Sprache als den drei Landessprachen oder Englisch verfasst sind, eine von einem vereidigten Übersetzer erstellte Übersetzung in eine der drei Landessprachen oder ins Englische beigefügt sein.

	Der König kann die Gültigkeit des Passes und des gleichwertigen Reisescheins an genauere oder zusätzliche Bedingungen knüpfen.

	§ 3 ­ Den in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 6 erwähnten Familienmitgliedern eines Forschers, die Drittstaatsangehörige sind und denen in einem anderen Mitgliedstaat der Aufenthalt als Familienmitglied eines Forschers erlaubt worden ist, wird gestattet, sich im Rahmen einer kurzfristigen Mobilität für höchstens hundertachtzig Tage innerhalb eines Zeitraums von dreihundertsechzig Tagen auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten, um dem Mitglied ihrer Familie nachzukommen, das sich gemäß dem vorliegenden Artikel im Rahmen einer kurzfristigen Mobilität in Belgien aufhält, sofern die zugelassene Forschungseinrichtung in Belgien dem Minister oder seinem Beauftragten die beabsichtigte Mobilität zur Kenntnis gebracht hat.

	Die in § 1 erwähnte Notifizierung wird ergänzt, sobald die beabsichtigte Mobilität nach Belgien bekannt ist.

	§ 4 ­ Die in § 1 erwähnte Notifizierung wird durch folgende Dokumente ergänzt:

	1. eine Kopie des gültigen Passes des betreffenden Familienmitglieds oder eines gleichwertigen Reisescheins, der die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des Schengener Grenzkodex vorgesehenen Bedingungen erfüllt und mindestens die Dauer des geplanten Aufenthalts deckt,

	2. den Nachweis, dass der Forscher oder das Mitglied seiner Familie während des geplanten Aufenthalts über genügende Existenzmittel verfügen wird, um in den in Artikel 61/13/7 erwähnten Fällen die Kosten seiner Reise in den ersten Mitgliedstaat zu decken und für seinen Unterhalt zu sorgen, ohne zu Lasten des Sozialhilfesystems des Königreichs zu fallen. Hierbei wird unter anderem sein Einkommen während seines Aufenthalts als Forscher berücksichtigt,

	3. wenn das Familienmitglied älter als achtzehn Jahre ist, einen Auszug aus dem Strafregister oder ein gleichwertiges Dokument, gegebenenfalls mit legalisierter Übersetzung, der/das vom Herkunftsland oder von dem Land, in dem es zuletzt gewohnt hat, ausgestellt ist, nicht älter als sechs Monate ist und bescheinigt, dass es nicht wegen gemeinrechtlicher Verbrechen oder Vergehen verurteilt worden ist,

	4. die vom ersten Mitgliedstaat ausgestellte gültige Erlaubnis für ein Familienmitglied des Forschers, die mindestens den Zeitraum kurzfristiger Mobilität deckt.

	Ist es nicht möglich, das in Absatz 1 Nr. 3 erwähnte Dokument vorzulegen, und wird dies ordnungsgemäß begründet, kann der Minister oder sein Beauftragter unter Berücksichtigung der Umstände die Erlaubnis zum Aufenthalt als Forscher im Rahmen einer kurzfristigen Mobilität dennoch erteilen.

	Den vorgelegten Dokumenten muss, wenn sie in einer anderen Sprache als den drei Landessprachen oder Englisch verfasst sind, eine legalisierte Übersetzung in eine der drei Landessprachen oder ins Englische beigefügt sein.

	Der König kann die Gültigkeit des Passes und des gleichwertigen Reisescheins an genauere oder zusätzliche Bedingungen knüpfen.

	§ 5 ­ Wenn keine Einwände erhoben worden sind oder diese nicht schriftlich binnen der in Artikel 61/13/6 vorgegebenen Frist erhoben worden sind, gilt die Mobilität als genehmigt.

	Der König bestimmt:

	1. das Muster des Aufenthaltsdokuments, das dem Forscher in diesem Fall ausgestellt wird, und das Verfahren,

	2. das Muster des Aufenthaltsdokuments, das dem Familienmitglied des Forschers in diesem Fall ausgestellt wird, und das Verfahren.

	Das in Absatz 2 erwähnte Aufenthaltsdokument hat eine maximale Gültigkeitsdauer von hundertachtzig Tagen. Der König kann diese Gültigkeitsdauer näher bestimmen."


	Art. 24 - In denselben Unterabschnitt 1 wird ein Artikel 61/13/6 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/6 - § 1 - Der Minister oder sein Beauftragter erhebt spätestens dreißig Tage nach Eingang der vollständigen Notifizierung schriftliche Einwände gegen die Mobilität des betreffenden Forschers und gegebenenfalls des Familienmitglieds, wenn:

	1. die Bedingungen in Bezug auf die Notifizierung gemäß Artikel 61/13/5 §§ 1 bis 4 nicht erfüllt sind,

	2. die Höchstaufenthaltsdauer von hundertachtzig Tagen innerhalb von dreihundertsechzig Tagen in Belgien erreicht wurde,

	3. mit der Gründung oder dem Betrieb der aufnehmenden Einrichtung hauptsächlich der Zweck verfolgt wird, Forschern die Einreise ins Königreich zu ermöglichen,

	4. der Betreffende als Bedrohung für die öffentliche Ordnung, die nationale Sicherheit oder die Volksgesundheit betrachtet wird,

	5. durch Beweise oder ernsthafte und sachliche Anhaltspunkte belegt werden kann, dass der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen zu anderen Zwecken genutzt würde als denen, für die er eine Erlaubnis beantragt,

	6. er die Bedingungen nicht erfüllt, die durch die geltenden regionalen oder gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über die Beschäftigung von Forschern festgelegt sind,

	7. bei der Notifizierung im Rahmen der kurzfristigen Mobilität falsche oder irreführende Informationen oder falsche oder gefälschte Dokumente verwendet worden sind, ein Betrug begangen oder andere illegale Mittel in Anspruch genommen worden sind, die zur Erlangung der Erlaubnis für kurzfristige Mobilität beigetragen haben.

	Wenn der Minister oder sein Beauftragter gemäß vorliegendem Artikel Einwände erhebt, darf die Mobilität nicht eingeleitet werden.

	Wenn die kurzfristige Mobilität bereits begonnen hat, endet sie unverzüglich.

	Wenn die kurzfristige Mobilität dem Forscher verweigert wird, wird die kurzfristige Mobilität automatisch auch dem Familienmitglied verweigert.

	Einwände werden an die zuständigen Behörden des ersten Mitgliedstaates, an die zugelassene Forschungseinrichtung in Belgien, die die Notifizierung vorgenommen hat, und an den Forscher und gegebenenfalls an das Familienmitglied selbst gerichtet.

	Wenn die Notifizierung später mit dem Datum ergänzt wird, an dem ein Familienmitglied dem Forscher nachkommt, verfügt der Minister oder sein Beauftragter ab Eingang der vollständigen Notifizierung über dreißig Tage, um Einwände zu erheben."


	Art. 25 - In denselben Unterabschnitt 1 wird ein Artikel 61/13/7 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/7 - In folgenden Fällen setzt der Minister oder sein Beauftragter dem Aufenthalt eines in Artikel 61/13/5 erwähnten Drittstaatsangehörigen ein Ende:

	1. Der Betreffende erfüllt die in Artikel 61/13/5 festgelegten Bedingungen nicht oder nicht mehr.

	2. Der Betreffende wird als Bedrohung für die öffentliche Ordnung, die nationale Sicherheit oder die Volksgesundheit betrachtet.

	3. Bei der Notifizierung im Rahmen der kurzfristigen Mobilität sind falsche oder irreführende Informationen oder falsche oder gefälschte Dokumente verwendet worden, ist ein Betrug begangen oder sind andere illegale Mittel in Anspruch genommen worden, die zur Erlangung der Erlaubnis für kurzfristige Mobilität beigetragen haben.

	Wenn dem Aufenthalt des Forschers ein Ende gesetzt oder der Aufenthaltstitel entzogen wird, wird auch automatisch dem Aufenthalt des Familienmitglieds ein Ende gesetzt oder dessen Aufenthaltstitel entzogen, es sei denn, das Familienmitglied verfügt über ein autonomes Aufenthaltsrecht.

	Jeder aufgrund des vorliegenden Artikels gefasste Beschluss wird nach einer Einzelfallprüfung, bei der die Gesamtheit der besonderen Umstände des Einzelfalls, einschließlich des Interesses des Drittstaatsangehörigen, berücksichtigt wird, und unter Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gefasst."


	Art. 26 - In den Abschnitt 3 wird ein Unterabschnitt 2, der die Artikel 61/13/8 bis 61/13/11 umfasst, mit folgender Überschrift eingefügt:

	"Unterabschnitt 2 - Erlaubnis für langfristige Mobilität".


	Art. 27 - In Unterabschnitt 2, eingefügt durch Artikel 26, wird ein Artikel 61/13/8 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/8 - § 1 - Drittstaatsangehörige, die sich im Rahmen einer langfristigen Mobilität auf der Grundlage einer mit einer zugelassenen Forschungseinrichtung unterzeichneten Aufnahmevereinbarung als Forscher mehr als hundertachtzig Tage auf dem Staatsgebiet aufhalten möchten, reichen ihren Antrag bei der zuständigen regionalen Behörde in der Form eines Antrags auf Arbeitserlaubnis ein.

	Der Antrag auf Arbeitserlaubnis gilt als Antrag auf Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher.



	§ 2 ­ Folgende Dokumente müssen dem Antrag beigefügt werden:

	1. der Nachweis über die Zahlung der in Artikel 1/1 erwähnten Gebühr,

	2. die Dokumente, anhand deren die in Artikel 61/13/10 erwähnten Bedingungen festgestellt werden können.

	§ 3 ­ Gemäß Artikel 40 § 1 Absatz 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 fasst der Minister oder sein Beauftragter spätestens sechzig Tage nach Notifizierung der Vollständigkeit des Antrags einen Beschluss über die Aufenthaltserlaubnis.

	§ 4 ­ Der Minister oder sein Beauftragter kann vom betreffenden Drittstaatsangehörigen verlangen, dass er binnen einer Frist von fünfzehn Tagen zusätzliche Informationen oder Dokumente vorlegt.

	Die in § 3 erwähnte Frist wird ausgesetzt, bis die erforderlichen zusätzlichen Informationen vorliegen.

	§ 5 ­ Wenn es dem Betreffenden erlaubt ist, sich als Forscher im Rahmen einer langfristigen Mobilität mehr als hundertachtzig Tage auf dem Staatsgebiet aufzuhalten und dort zu arbeiten, werden ihm die Arbeitserlaubnis und die Aufenthaltserlaubnis gemäß Artikel 33 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 in der Form eines kombinierten Verwaltungsakts notifiziert.

	§ 6 ­ Der Minister oder sein Beauftragter informiert den ersten Mitgliedstaat, der eine Erlaubnis für Forscher ausgestellt hat, über die Ausstellung der Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher.

	§ 7 ­ Anträge auf Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher müssen mindestens dreißig Tage vor Beginn der langfristigen Mobilität des Forschers in Belgien eingereicht werden.

	§ 8 ­ Anträge auf langfristige Mobilität dürfen nicht gleichzeitig mit einer Notifizierung für kurzfristige Mobilität eingereicht werden.

	Falls sich nach dem Beginn der kurzfristigen Mobilität des Forschers das Erfordernis einer langfristigen Mobilität ergibt, wird der Antrag auf langfristige Mobilität mindestens dreißig Tage vor Ablauf der kurzfristigen Mobilität eingereicht."


	Art. 28 - In denselben Unterabschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/9 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/9 - Drittstaatsangehörige, denen es erlaubt ist, mehr als hundertachtzig Tage als Forscher im Rahmen einer langfristigen Mobilität auf dem Staatsgebiet zu arbeiten und sich dort aufzuhalten, werden gemäß Artikel 43 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 ins Fremdenregister eingetragen und auf ihren Antrag hin wird ihnen eine Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher ausgestellt.



	Der König bestimmt:

	1. das Muster der Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher,

	2. die Gültigkeitsdauer der Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher,

	3. welches Aufenthaltsdokument Drittstaatsangehörigen in Erwartung der Ausstellung der Erlaubnis für langfristige Mobilität für Forscher ausgestellt wird."


	Art. 29 - In denselben Unterabschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/10 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/10 - § 1 - Einem Drittstaatsangehörigen, der in Anwendung von Artikel 61/13/8 einen Antrag einreicht, wird erlaubt, sich im Rahmen einer langfristigen Mobilität als Forscher mehr als hundertachtzig Tage auf dem Staatsgebiet aufzuhalten, wenn er zur Unterstützung seines Antrags folgende Dokumente vorlegt:

	1. eine Kopie seines gültigen Passes oder eines gleichwertigen Reisescheins, der die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des Schengener Grenzkodex vorgesehenen Gültigkeitsbedingungen erfüllt und mindestens die Dauer des geplanten Aufenthalts deckt,

	2. den Nachweis, dass er über eine vom ersten Mitgliedstaat ausgestellte gültige Erlaubnis für Forscher verfügt, 

	3. eine Aufnahmevereinbarung, die mit einer in Belgien zugelassenen Forschungseinrichtung unterzeichnet wurde,

	4. den Nachweis, dass der Forscher oder das Mitglied seiner Familie während des geplanten Aufenthalts über genügende Existenzmittel verfügen wird, um in den in § 3 erwähnten Fällen die Kosten seiner Reise in den ersten Mitgliedstaat zu decken und für seinen Unterhalt zu sorgen, ohne zu Lasten des Sozialhilfesystems des Königreichs zu fallen. Hierbei wird unter anderem sein Einkommen während seines Aufenthalts als Forscher berücksichtigt,

	5. wenn er älter als achtzehn Jahre ist, einen Auszug aus dem Strafregister oder ein gleichwertiges Dokument, gegebenenfalls mit legalisierter Übersetzung, der/das vom Herkunftsland oder von dem Land, in dem er zuletzt gewohnt hat, ausgestellt ist, nicht älter als sechs Monate ist und bescheinigt, dass er nicht wegen gemeinrechtlicher Verbrechen oder Vergehen verurteilt worden ist.

	Ist es nicht möglich, die in Absatz 1 Nr. 5 erwähnten Dokumente vorzulegen, und wird dies ordnungsgemäß begründet, kann der Minister oder sein Beauftragter unter Berücksichtigung der Umstände die Erlaubnis zum Aufenthalt als Forscher im Rahmen einer langfristigen Mobilität dennoch erteilen.

	Der König kann die Gültigkeit des Passes und des gleichwertigen Reisescheins an genauere oder zusätzliche Bedingungen knüpfen.

	Den vorgelegten Dokumenten muss, wenn sie in einer anderen Sprache als den drei Landessprachen oder Englisch verfasst sind, eine von einem vereidigten Übersetzer erstellte Übersetzung in eine der drei Landessprachen oder ins Englische beigefügt sein.

	§ 2 ­ In folgenden Fällen verweigert der Minister oder sein Beauftragter die Erlaubnis zum Aufenthalt als Forscher im Rahmen einer langfristigen Mobilität von mehr als hundertachtzig Tagen:

	1. Der Betreffende erfüllt die in § 1 vorgesehenen Bedingungen nicht.

	2. Der Betreffende befindet sich in einem der in Artikel 3 Absatz 1 Nr. 5 bis 10 vorgesehenen Fälle.

	3. Der Betreffende hat falsche oder irreführende Informationen oder falsche oder gefälschte Dokumente verwendet, einen Betrug begangen oder andere illegale Mittel in Anspruch genommen, die zur Erlangung des Aufenthaltsrechts beigetragen haben.

	4. Der Betreffende hat die Dokumente oder zusätzlichen Informationen nicht binnen der vorgeschriebenen Frist vorgelegt.

	5. Die vom ersten Mitgliedstaat ausgestellte Erlaubnis für Forscher läuft während des Verfahrens ab.

	§ 3 ­ In folgenden Fällen setzt der Minister oder sein Beauftragter der Erlaubnis zum Aufenthalt als Forscher im Rahmen einer langfristigen Mobilität von mehr als hundertachtzig Tagen ein Ende:

	1. Der Betreffende erfüllt die Bedingungen, die in § 1, mit Ausnahme von § 1 Absatz 1 Nr. 5, vorgesehen sind, nicht oder nicht mehr.

	2. Der Betreffende hat falsche oder irreführende Informationen oder falsche oder gefälschte Dokumente verwendet, einen Betrug begangen oder andere illegale Mittel in Anspruch genommen, die zur Erlangung des Aufenthaltsrechts beigetragen haben.

	3. Der Betreffende nutzt seinen Aufenthalt zu anderen Zwecken als denen, für die ihm der Aufenthalt erlaubt worden ist.

	4. Mit der Gründung oder dem Betrieb der zugelassenen Forschungseinrichtung wird hauptsächlich der Zweck verfolgt, Drittstaatsangehörigen die Einreise ins Königreich zu ermöglichen.

	§ 4 ­ Jeder aufgrund des vorliegenden Artikels gefasste Beschluss wird nach einer Einzelfallprüfung, bei der die Gesamtheit der besonderen Umstände des Einzelfalls, einschließlich des Interesses des Drittstaatsangehörigen, berücksichtigt wird, und unter Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gefasst.

	§ 5 ­ Wenn der Minister oder sein Beauftragter die für langfristige Mobilität erteilte Erlaubnis nicht erneuert oder sie entzieht, informiert er gegebenenfalls sofort die Behörden des zweiten Mitgliedstaates."


	Art. 30 - In denselben Unterabschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/11 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/11 - § 1 - Der Minister oder sein Beauftragter notifiziert Drittstaatsangehörigen folgende Beschlüsse:

	1. aufgrund des vorliegenden Unterabschnitts gefasste Beschlüsse, mit denen die Aufenthaltserlaubnis verweigert oder ihr ein Ende gesetzt wird,

	2. Beschlüsse in der Form eines kombinierten Verwaltungsakts, mit dem die Arbeitserlaubnis und die Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.

	In den Fällen und unter den Bedingungen, die in den Artikeln 26 bis 36 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 festgelegt sind, informiert der Minister oder sein Beauftragter den Arbeitgeber über die in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Beschlüsse.

	§ 2 ­ Wird einem Drittstaatsangehörigen in Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Unterabschnitts der Aufenthalt erlaubt, ist die Aufenthaltserlaubnis gemäß Artikel 17 Absatz 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 nur dann gültig, wenn die zuständige regionale Behörde einen definitiven Beschluss fasst, mit dem dem Drittstaatsangehörigen die Erlaubnis erteilt wird, auf dem Staatsgebiet des Königreichs zu arbeiten.

	§ 3 ­ Die Dauer der in Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Unterabschnitts erteilten Aufenthaltserlaubnis ist gemäß Artikel 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 auf die Dauer der Arbeitserlaubnis beschränkt.

	§ 4 ­ Wird während des Aufenthalts des Forschers im Rahmen einer langfristigen Mobilität die Zulassung der Forschungseinrichtung entzogen oder ihre Erneuerung verweigert, endet sein Aufenthalt von Rechts wegen neunzig Tage nach diesem Ereignis unbeschadet der Befugnis des Ministers oder seines Beauftragten, dem Aufenthalt gemäß dem vorliegenden Gesetz ein Ende zu setzen.

	Wird dem Aufenthalt während dieses Zeitraums kein Ende gesetzt, erhält der Drittstaatsangehörige ein vorläufiges Aufenthaltsdokument." 


	Art. 31 - In Titel II Kapitel 6 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 21. April 2007, wird ein Abschnitt 4, der die Artikel 61/13/12 bis 61/13/15 umfasst, mit folgender Überschrift eingefügt:

	"Abschnitt 4 - Aufenthalt nach Abschluss der Forschungsarbeiten zum Zweck der Arbeitssuche oder Unternehmensgründung".




	Art. 32 - In Abschnitt 4, eingefügt durch Artikel 31, wird ein Artikel 61/13/12 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/12 - § 1 - Forscher können nach Abschluss ihrer Forschungsarbeiten auf dem Staatsgebiet des Königreichs gemäß Artikel 61/12 einen Antrag einreichen, um sich während höchstens zwölf Monaten auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten, um dort Arbeit zu suchen oder ein Unternehmen zu gründen.

	Zu diesem Zweck reichen sie spätestens fünfzehn Tage vor Ablauf der Gültigkeitsdauer ihrer Aufenthaltsgenehmigung bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes auf dem Staatsgebiet des Königreichs einen Antrag ein.

	§ 2 ­ Zur Unterstützung ihres Antrags legen Forscher folgende Dokumente vor:

	1. den Nachweis über die Zahlung der in Artikel 1/1 erwähnten Gebühr,

	2. eine Kopie ihres gültigen Passes oder eines gleichwertigen Reisescheins, der die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des Schengener Grenzkodex vorgesehenen Gültigkeitsbedingungen erfüllt und mindestens die Dauer des geplanten Aufenthalts deckt,

	3. den Nachweis, dass sie über eine Krankenversicherung zur Deckung sämtlicher Risiken in Belgien für sich und gegebenenfalls ihre Familienmitglieder verfügen,

	4. den Nachweis, dass sie während des geplanten Aufenthalts über genügende Existenzmittel verfügen werden, sodass sie während ihres Aufenthalts nicht zu Lasten des Sozialhilfesystems des Königreichs fallen,

	5. den von der zugelassenen Forschungseinrichtung in Belgien ausgestellten Nachweis, dass die Forschungstätigkeiten abgeschlossen sind.

	Der König kann die Gültigkeit des Passes und des gleichwertigen Reisescheins an genauere oder zusätzliche Bedingungen knüpfen.

	Den vorgelegten Dokumenten muss, wenn sie in einer anderen Sprache als den drei Landessprachen oder Englisch verfasst sind, eine legalisierte Übersetzung in eine der drei Landessprachen oder ins Englische beigefügt sein."


	Art. 33 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 61/13/13 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/13 - § 1 - Nach Eingang eines Antrags prüft der Bürgermeister oder sein Beauftragter, ob der Antrag gemäß Artikel 61/13/12 vollständig ist. Wenn dies der Fall ist, stellt er dem Drittstaatsangehörigen eine Bestätigung über den Empfang des Antrags aus.

	§ 2 ­ Wenn der Antrag binnen der in Artikel 61/13/12 § 1 Absatz 2 vorgesehenen Frist eingereicht worden ist, aber nicht alle erforderlichen Dokumente vorliegen, teilt der Bürgermeister oder sein Beauftragter dem Drittstaatsangehörigen schriftlich mit, welche Dokumente vorzulegen sind.

	Der Drittstaatsangehörige verfügt über eine Frist von fünfzehn Tagen ab der in Absatz 1 erwähnten Notifizierung, um seinen Antrag zu vervollständigen.

	Wenn er die erforderlichen Dokumente binnen der vorgesehenen Frist vorlegt, stellt der Bürgermeister oder sein Beauftragter dem Drittstaatsangehörigen gemäß § 1 eine Bestätigung über den Empfang des Antrags aus.

	§ 3 ­ Der Minister oder sein Beauftragter erklärt den Antrag für unzulässig, wenn:

	1. der Antrag nicht binnen der in Artikel 61/13/12 § 1 Absatz 2 erwähnten Frist eingereicht worden ist,

	2. die fehlenden Dokumente nicht binnen der in § 2 Absatz 2 vorgesehenen Frist vorgelegt worden sind.

	Der Bürgermeister oder sein Beauftragter notifiziert dem Betreffenden diesen Beschluss und übermittelt dem Beauftragten des Ministers eine Kopie davon.

	§ 4 ­ Wenn der Antrag zulässig ist, leitet der Bürgermeister oder sein Beauftragter ihn unverzüglich an den Minister oder seinen Beauftragten weiter.

	§ 5 ­ Wenn während der Prüfung des in Artikel 61/13/12 erwähnten Antrags die Aufenthaltsgenehmigung des Forschers abläuft, wird ihm ein Dokument ausgestellt, das seinen Aufenthalt in Erwartung eines Beschlusses des Ministers oder seines Beauftragten vorläufig deckt.

	§ 6 ­ Der König bestimmt:

	1. das Muster der gemäß § 1 ausgestellten Empfangsbestätigung,

	2. das Muster des in § 3 erwähnten Unzulässigkeitsbeschlusses,

	3. das Muster des in § 5 erwähnten Dokuments."


	Art. 34 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 61/13/14 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/14 - § 1 - Wenn der Minister oder sein Beauftragter die Aufenthaltserlaubnis erteilt, wird dieser Beschluss dem Drittstaatsangehörigen binnen einer Frist von neunzig Tagen nach dem Datum der in Artikel 61/13/13 § 1 erwähnten Bestätigung über den Empfang des Antrags notifiziert.

	§ 2 ­ Der Minister oder sein Beauftragter kann einen wie in Artikel 61/13/12 erwähnten Antrag auf Aufenthaltserlaubnis ablehnen, wenn der betreffende Drittstaatsangehörige:

	1. die in Artikel 61/13/13 festgelegten Bedingungen nicht erfüllt,

	2. als Bedrohung für die öffentliche Ordnung, die nationale Sicherheit oder die Volksgesundheit betrachtet wird.

	§ 3 ­ Der Minister oder sein Beauftragter kann einer gemäß § 1 ausgestellten Aufenthaltserlaubnis ein Ende setzen, wenn der betreffende Drittstaatsangehörige:

	1. auf alleinigen Antrag des Ministers oder seines Beauftragten nicht nachweist, dass er begründete Aussichten hat, eingestellt zu werden oder ein Unternehmen zu gründen. Dieser Antrag kann frühestens drei Monate nach Ausstellung der Aufenthaltsgenehmigung eingereicht werden,

2. die in Artikel 61/13/12 festgelegten Bedingungen nicht mehr erfüllt,

3. als Bedrohung für die öffentliche Ordnung, die nationale Sicherheit oder die Volksgesundheit betrachtet wird.

§ 4 ­ Der König bestimmt:

1. das Muster des Aufenthaltsdokuments, das dem Drittstaatsangehörigen im Falle eines positiven Beschlusses auszustellen ist, und seine Gültigkeitsdauer, wie in § 1 erwähnt,

2. das Muster des Beschlusses zur Verweigerung oder Beendigung des Aufenthalts gemäß den Paragraphen 2 und 3."


Art. 35 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 61/13/15 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 61/13/15 - Vorliegender Abschnitt ist ebenfalls anwendbar, wenn Forscher von ihrem Recht auf Mobilität Gebrauch machen oder gemacht haben und Belgien der zweite Mitgliedstaat ist, in dem sie sich aufhalten oder aufgehalten haben.

Dieser Antrag wird spätestens fünfzehn Tage vor Ablauf der Gültigkeitsdauer ihrer vom ersten Mitgliedstaat ausgestellten Erlaubnis für Forscher eingereicht.

Dieser Antrag kann auch bei der für ihren Wohnort im Mitgliedstaat zuständigen diplomatischen oder konsularischen Vertretung gemäß dem in Artikel 61/13/2 angegebenen Verfahren eingereicht werden."


Abschnitt 3 - Praktikanten


Art. 36 - In Titel II desselben Gesetzes wird ein Kapitel 6bis mit folgender Überschrift eingefügt:

"KAPITEL 6bis - Praktikanten".




Art. 37 - In Kapitel 6bis, eingefügt durch Artikel 36, wird ein Abschnitt 1, der die Artikel 61/13/16 und 61/13/17 umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Abschnitt 1 - Allgemeine Bestimmungen".


Art. 38 - In Abschnitt 1, eingefügt durch Artikel 37, wird ein Artikel 61/13/16 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 61/13/16 - § 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels versteht man unter:

1. Praktikanten: einen Drittstaatsangehörigen im Sinne von Artikel 47 Nr. 1 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018,

2. Erlaubnis für Praktikanten: den Aufenthaltstitel im Sinne von Artikel 47 Nr. 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018,

3. Praktikum: ein Ausbildungsprogramm im Sinne von Artikel 47 Nr. 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018."


Art. 39 - In denselben Abschnitt 1 wird ein Artikel 61/13/17 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 61/13/17 - Die Bestimmungen des vorliegenden Kapitels finden Anwendung auf Drittstaatsangehörige, die die Erlaubnis beantragen oder bereits erhalten haben, sich mehr als neunzig Tage als Praktikant auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten."


Art. 40 - In dasselbe Kapitel 6bis wird ein Abschnitt 2, der die Artikel 61/13/18 bis 61/13/24 umfasst, mit folgender Überschrift eingefügt:

"Abschnitt 2 - Erlaubnis für Praktikanten".


Art. 41 - In Abschnitt 2, eingefügt durch Artikel 40, wird ein Artikel 61/13/18 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 61/13/18 - § 1 - Drittstaatsangehörige, die sich als Praktikant auf dem Staatsgebiet aufhalten möchten, reichen ihren Antrag auf Aufenthaltserlaubnis bei der zuständigen regionalen Behörde in der Form eines Antrags auf Arbeitserlaubnis ein.

Der Antrag auf Arbeitserlaubnis gilt als Antrag auf Erlaubnis für Praktikanten.

§ 2 ­ Zur Unterstützung ihres Antrags legen Drittstaatsangehörige folgende Dokumente vor:

1. außer bei Verlängerung des Antrags, den Nachweis über die Zahlung der in Artikel 1/1 erwähnten Gebühr,

2. die Dokumente, anhand deren die in Artikel 61/13/23 erwähnten Bedingungen festgestellt werden können.

§ 3 ­ Der Antrag muss eingereicht werden, wenn die Drittstaatsangehörigen sich außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten befinden.

In Abweichung von Absatz 1 können Drittstaatsangehörige, denen bereits gestattet oder erlaubt ist, sich in einer anderen Eigenschaft mehr als neunzig Tage auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten, ihren Antrag bei der zuständigen regionalen Behörde ihres Wohnortes auf dem Staatsgebiet des Königreichs einreichen, wenn sie den Antrag vor Ablauf der Gültigkeitsdauer dieser Genehmigung beziehungsweise Erlaubnis einreichen.

§ 4 ­ Gemäß Artikel 51 Absatz 1 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 fasst der Minister oder sein Beauftragter spätestens neunzig Tage nach Notifizierung der Vollständigkeit des Antrags einen Beschluss über die Aufenthaltserlaubnis oder ihre Erneuerung.

§ 5 ­ Der Minister oder sein Beauftragter kann vom Drittstaatsangehörigen verlangen, dass er binnen einer Frist von fünfzehn Tagen zusätzliche Informationen oder Dokumente vorlegt.

Die in § 4 erwähnte Frist wird ausgesetzt, bis die erforderlichen zusätzlichen Informationen vorliegen.

§ 6 ­ Wenn es dem Betreffenden erlaubt ist, sich als Praktikant auf dem Staatsgebiet aufzuhalten und dort zu arbeiten, werden ihm die Arbeitserlaubnis und die Aufenthaltserlaubnis gemäß Artikel 33 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 in der Form eines kombinierten Verwaltungsakts notifiziert."


Art. 42 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/19 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 61/13/19 - Die Dauer der Aufenthaltserlaubnis entspricht der Dauer der Arbeitserlaubnis.

Die Dauer der Aufenthaltserlaubnis, die im Rahmen einer Erneuerung ausgestellt wird, entspricht der Dauer der Arbeitserlaubnis.

Der König kann die Dauer der Erneuerung näher bestimmen."


Art. 43 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/20 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 61/13/20 - § 1 - Vorbehaltlich der Bestimmungen der anwendbaren regionalen Rechtsvorschriften reichen Drittstaatsangehörige, denen der Aufenthalt als Praktikant gemäß Artikel 61/13/23 § 1 erlaubt ist und die ihren Aufenthalt in dieser Eigenschaft fortsetzen möchten, gemäß Artikel 21 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 spätestens zwei Monate vor Ablauf ihres Aufenthalts einen Antrag bei der zuständigen regionalen Behörde in der Form eines Antrags auf Arbeitserlaubnis ein.

§ 2 ­ Läuft die Gültigkeitsdauer, während deren den Betreffenden der Aufenthalt als Praktikant erlaubt ist, während der Prüfung des Antrags auf Erneuerung ab und ist der Erneuerungsantrag zulässig, wird ihnen ein Dokument ausgestellt, das ihren Aufenthalt vorläufig deckt, bis über den in § 1 erwähnten Antrag befunden wird.

Der König bestimmt die Bedingungen und Modalitäten für das in Absatz 1 erwähnte Dokument."


Art. 44 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/21 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 61/13/21 - Der Minister oder sein Beauftragter notifiziert Drittstaatsangehörigen folgende Beschlüsse:

1. aufgrund der Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts gefasste Beschlüsse, mit denen die Aufenthaltserlaubnis oder ihre Erneuerung verweigert oder der Aufenthaltserlaubnis ein Ende gesetzt wird,

2. Beschlüsse in der Form eines kombinierten Verwaltungsakts, mit dem die Arbeitserlaubnis und die Aufenthaltserlaubnis erteilt oder erneuert werden.

In den Fällen und unter den Bedingungen, die in den Artikeln 26 bis 36 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 festgelegt sind, informiert der Minister oder sein Beauftragter den Arbeitgeber über die in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Beschlüsse. "


Art. 45 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/22 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 61/13/22 - § 1 - Befindet sich ein in Artikel 61/13/18 erwähnter Drittstaatsangehöriger am Datum des Beschlusses, mit dem ihm erlaubt wird, sich als Praktikant auf dem Staatsgebiet aufzuhalten und dort zu arbeiten, im Ausland, wird ihm gemäß Artikel 34 Absatz 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 und Artikel 52 Absatz 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 auf seinen Antrag hin ein Visum für einen langfristigen Aufenthalt ausgestellt.

Der König bestimmt die Bedingungen und die Modalitäten für die Ausstellung dieses Visums.

§ 2 ­ Gemäß Artikel 52 Absatz 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 werden Drittstaatsangehörige, denen es erlaubt ist, als Praktikant auf dem Staatsgebiet zu arbeiten und sich dort aufzuhalten, ins Fremdenregister eingetragen und ihnen wird eine Erlaubnis für Praktikanten ausgestellt.



Der König bestimmt:

1. das Muster der Erlaubnis für Praktikanten,

2. die Gültigkeitsdauer der Erlaubnis für Praktikanten,

3. welches Aufenthaltsdokument Drittstaatsangehörigen in Erwartung der Ausstellung der Erlaubnis für Praktikanten ausgestellt wird.

§ 3 ­ Bei Erneuerung des Aufenthalts gemäß Artikel 53 § 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 wird die Erlaubnis für Praktikanten für die zum Abschluss des Praktikums erforderliche Dauer erneuert.

Der König kann die Dauer der Erneuerung näher bestimmen."


Art. 46 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/23 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/23 - § 1 - Einem Drittstaatsangehörigen, der in Anwendung von Artikel 61/13/18 einen Antrag einreicht, wird erlaubt, sich als Praktikant auf dem Staatsgebiet aufzuhalten oder seinen Aufenthalt in dieser Eigenschaft zu erneuern, wenn er zur Unterstützung seines Antrags folgende Dokumente vorlegt:

	1. eine Kopie seines gültigen Passes oder eines gleichwertigen Reisescheins, der die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des Schengener Grenzkodex vorgesehenen Bedingungen erfüllt und mindestens die Dauer des geplanten Aufenthalts deckt,

	2. den Nachweis, dass er während des geplanten Aufenthalts über genügende Existenzmittel verfügen wird, um die Kosten für seine Rückreise zu decken und zu vermeiden, dass er während seines Aufenthalts zu Lasten des Sozialhilfesystems des Königreichs fällt. Gegebenenfalls werden hierbei insbesondere sein Einkommen während seines Aufenthalts als Praktikant und die eventuelle in Nummer 3 erwähnte Kostenübernahme berücksichtigt,

	3. gegebenenfalls den Nachweis, dass sich die aufnehmende Einrichtung während der gesamten Dauer des Aufenthalts des Praktikanten auf dem Staatsgebiet des Königreichs zur Kostenübernahme für ihn verpflichtet, insbesondere, was die Kosten für Lebensunterhalt und Unterkunft betrifft,

	4. wenn der Praktikant während des ganzen Aufenthalts durch die aufnehmende Einrichtung untergebracht wird, den Nachweis, dass für den Praktikanten eine Unterkunft zur Verfügung steht, die einen angemessenen Lebensstandard gewährleistet, entsprechend den in den Rechtsvorschriften über das Wohnungswesen festgelegten Normen,

	5. den Nachweis, dass er für die Dauer seines Aufenthalts über eine Krankenversicherung zur Deckung sämtlicher Risiken in Belgien verfügt,

	6. außer bei Erneuerung des Antrags auf Erlaubnis zum Aufenthalt als Praktikant ein ärztliches Attest, aus dem hervorgeht, dass er nicht an einer der in der Anlage zu vorliegendem Gesetz aufgezählten Krankheiten leidet,

	7. außer bei Erneuerung des Antrags auf Erlaubnis zum Aufenthalt als Praktikant und wenn er älter als achtzehn Jahre ist, einen Auszug aus dem Strafregister oder ein gleichwertiges Dokument, gegebenenfalls mit legalisierter Übersetzung, der/das vom Herkunftsland oder von dem Land, in dem er zuletzt gewohnt hat, ausgestellt ist, nicht älter als sechs Monate ist und bescheinigt, dass er nicht wegen gemeinrechtlicher Verbrechen oder Vergehen verurteilt worden ist,

	8. eine schriftliche Verpflichtung der aufnehmenden Einrichtung oder des Arbeitgebers, dass er/sie, falls ein Praktikant sich unrechtmäßig auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufhält, die aus öffentlichen Mitteln bestrittenen Kosten seines Aufenthalts und seiner Rückkehr erstatten wird. Die finanzielle Haftung der aufnehmenden Einrichtung endet spätestens sechs Monate nach Ende des Praktikumsvertrags,

	9. den vom Praktikanten geschlossenen Praktikumsvertrag.

Ist es nicht möglich, die in Absatz 1 Nr. 6 und 7 erwähnten Dokumente vorzulegen, und wird dies ordnungsgemäß begründet, kann der Minister oder sein Beauftragter dem Ausländer unter Berücksichtigung der Umstände dennoch erlauben, sich auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten, um dort ein Praktikum zu absolvieren.

	Der König kann die Gültigkeit des Passes und des gleichwertigen Reisescheins an genauere oder zusätzliche Bedingungen knüpfen.

[bookmark: _Hlk187312042]	§ 2 ­ In folgenden Fällen verweigert der Minister oder sein Beauftragter die Erteilung der Erlaubnis zum Aufenthalt als Praktikant:

	1. Der Betreffende erfüllt die in § 1 vorgesehenen Bedingungen nicht.

	2. Der Betreffende befindet sich in einem der in Artikel 3 Absatz 1 Nr. 5 bis 10 vorgesehenen Fälle.

	3. Der Betreffende hat falsche oder irreführende Informationen oder falsche oder gefälschte Dokumente verwendet, einen Betrug begangen oder andere illegale Mittel in Anspruch genommen, die zur Erlangung des Aufenthaltsrechts beigetragen haben.

	4. Der Betreffende hat die Dokumente oder zusätzlichen Informationen nicht binnen der vorgeschriebenen Frist vorgelegt.

	5. Mit der Gründung oder dem Betrieb des Arbeitgebers oder der aufnehmenden Einrichtung wird hauptsächlich der Zweck verfolgt, Drittstaatsangehörigen die Einreise ins Königreich zu ermöglichen.

[bookmark: _Hlk187311781]	6. Durch Beweise oder ernsthafte und sachliche Anhaltspunkte kann belegt werden, dass der Aufenthalt des Betreffenden zu anderen Zwecken genutzt würde als denen, für die er eine Erlaubnis beantragt.

	§ 3 ­ In folgenden Fällen verweigert der Minister oder sein Beauftragter die Erneuerung der Erlaubnis zum Aufenthalt als Praktikant oder beendet er den Aufenthalt:

	1. Der Praktikant erfüllt die vorgesehenen Bedingungen, mit Ausnahme der in § 1 Absatz 1 Nr. 6 und 7 erwähnten Bedingungen, nicht oder nicht mehr.

	2. Der Praktikant nutzt seinen Aufenthalt zu anderen Zwecken als denen, für die ihm der Aufenthalt erlaubt worden ist.

	3. Mit der Gründung oder dem Betrieb des Arbeitgebers oder der aufnehmenden Einrichtung wird hauptsächlich der Zweck verfolgt, Drittstaatsangehörigen die Einreise ins Königreich zu ermöglichen.

	4. Der Betreffende hat falsche oder irreführende Informationen oder falsche oder gefälschte Dokumente verwendet, einen Betrug begangen oder andere illegale Mittel in Anspruch genommen, die zur Erlangung des Aufenthaltsrechts beigetragen haben.

	§ 4 ­ Jeder aufgrund des vorliegenden Artikels gefasste Beschluss wird nach einer Einzelfallprüfung, bei der die Gesamtheit der besonderen Umstände des Einzelfalls, einschließlich des Interesses des Drittstaatsangehörigen, berücksichtigt wird, und unter Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gefasst."


	Art. 47 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/24 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/24 - § 1 - Wird einem Drittstaatsangehörigen in Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Kapitels der Aufenthalt erlaubt, ist die Aufenthaltserlaubnis gemäß Artikel 17 Absatz 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 nur dann gültig, wenn die zuständige regionale Behörde einen definitiven Beschluss fasst, mit dem dem Drittstaatsangehörigen die Erlaubnis erteilt wird, auf dem Staatsgebiet des Königreichs zu arbeiten.

	Die Dauer der in Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts erteilten Aufenthaltserlaubnis ist gemäß Artikel 53 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 auf die Dauer des Praktikums beschränkt und beträgt höchstens sechs Monate."


Abschnitt 4 - Freiwillige


	Art. 48 - In Titel II desselben Gesetzes wird ein Kapitel 6ter mit folgender Überschrift eingefügt:

	"Kapitel 6ter - Freiwillige im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes".




	Art. 49 - In Kapitel 6ter, eingefügt durch Artikel 48, wird ein Abschnitt 1, der die Artikel 61/13/25 und 61/13/26 umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Abschnitt 1 - Allgemeine Bestimmungen".


	Art. 50 - In Abschnitt 1, eingefügt durch Artikel 49, wird ein Artikel 61/13/25 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/25 - Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels versteht man unter:

	1. Freiwilligem: einen Drittstaatsangehörigen im Sinne von Artikel 55 Nr. 1 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018,

	2. Erlaubnis für Freiwillige: den Aufenthaltstitel im Sinne von Artikel 55 Nr. 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018,

	3. Freiwilligendienst: ein Programm im Sinne von Artikel 55 Nr. 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018."


	Art. 51 - In denselben Abschnitt 1 wird ein Artikel 61/13/26 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/26 - Die Bestimmungen des vorliegenden Kapitels finden Anwendung auf Drittstaatsangehörige, die die Erlaubnis beantragen oder bereits erhalten haben, sich im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes mehr als neunzig Tage als Freiwillige auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten."


	Art. 52 - In dasselbe Kapitel 6ter wird ein Abschnitt 2, der die Artikel 61/13/27 bis 61/13/31 umfasst, mit folgender Überschrift eingefügt:

	"Abschnitt 2 - Erlaubnis für Freiwillige".


	Art. 53 - In Abschnitt 2, eingefügt durch Artikel 52, wird ein Artikel 61/13/27 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/27 - § 1 - Drittstaatsangehörige, die sich als Freiwillige auf dem Staatsgebiet aufhalten möchten, reichen ihren Antrag auf Aufenthaltserlaubnis bei der zuständigen regionalen Behörde in der Form eines Antrags auf Arbeitserlaubnis ein.

	Der Antrag auf Arbeitserlaubnis gilt als Antrag auf Erlaubnis für Freiwillige.

	§ 2 ­ Zur Unterstützung ihres Antrags legen Drittstaatsangehörige folgende Dokumente vor:

	1. den Nachweis über die Zahlung der in Artikel 1/1 erwähnten Gebühr,

	2. die Dokumente, anhand deren die in Artikel 61/13/31 erwähnten Bedingungen festgestellt werden können.

	§ 3 ­ Der Antrag wird eingereicht, wenn die Drittstaatsangehörigen sich außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten befinden.

	In Abweichung von Absatz 1 können Drittstaatsangehörige, denen bereits gestattet oder erlaubt ist, sich in einer anderen Eigenschaft mehr als neunzig Tage auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten, ihren Antrag bei der zuständigen regionalen Behörde ihres Wohnortes auf dem Staatsgebiet des Königreichs einreichen, wenn der Antrag vor Ablauf der Gültigkeitsdauer dieser Genehmigung beziehungsweise Erlaubnis eingereicht wird.

	§ 4 ­ Gemäß Artikel 58 Absatz 1 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 fasst der Minister oder sein Beauftragter spätestens neunzig Tage nach Notifizierung der Vollständigkeit des Antrags einen Beschluss über die Aufenthaltserlaubnis.

	§ 5 ­ Der Minister oder sein Beauftragter kann vom Drittstaatsangehörigen verlangen, dass er binnen einer Frist von fünfzehn Tagen zusätzliche Informationen oder Dokumente vorlegt.

	Die in § 4 erwähnte Frist wird ausgesetzt, bis die erforderlichen zusätzlichen Informationen vorliegen.

	§ 6 ­ Wenn es dem Betreffenden erlaubt ist, sich als Freiwilliger auf dem Staatsgebiet aufzuhalten und dort zu arbeiten, werden ihm die Arbeitserlaubnis und die Aufenthaltserlaubnis gemäß Artikel 33 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 in der Form eines kombinierten Verwaltungsakts notifiziert."


	Art. 54 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/28 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/28 - Die Dauer der Aufenthaltserlaubnis entspricht der Dauer der Arbeitserlaubnis."


	Art. 55 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/29 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/29 - Der Minister oder sein Beauftragter notifiziert Drittstaatsangehörigen folgende Beschlüsse:

	1. Beschlüsse, mit denen die Aufenthaltserlaubnis verweigert oder ihr ein Ende gesetzt wird,

	2. Beschlüsse in der Form eines kombinierten Verwaltungsakts, mit dem die Arbeitserlaubnis und die Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.

	In den Fällen und unter den Bedingungen, die in den Artikeln 26 bis 36 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 festgelegt sind, informiert der Minister oder sein Beauftragter den Arbeitgeber über die in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Beschlüsse. "


	Art. 56 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/30 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/30 - § 1 - Befindet sich ein in Artikel 61/13/26 erwähnter Drittstaatsangehöriger am Datum des Beschlusses, mit dem ihm der Aufenthalt und die Arbeit als Freiwilliger auf dem Staatsgebiet erlaubt werden, im Ausland, wird ihm gemäß Artikel 34 Absatz 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 und Artikel 59 Absatz 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 auf seinen Antrag hin ein Visum für einen langfristigen Aufenthalt ausgestellt.

	Der König bestimmt die Bedingungen und die Modalitäten für die Ausstellung dieses Visums.

	§ 2 ­ Drittstaatsangehörige, denen die Arbeit und der Aufenthalt als Freiwillige auf dem Staatsgebiet erlaubt ist, werden gemäß Artikel 59 Absatz 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 ins Fremdenregister eingetragen und ihnen wird eine Erlaubnis für Freiwillige ausgestellt.

	Der König bestimmt:

	1. das Muster der Erlaubnis für Freiwillige,

	2. die Gültigkeitsdauer der Erlaubnis für Freiwillige,

	3. welches Aufenthaltsdokument Drittstaatsangehörigen in Erwartung der Ausstellung der Erlaubnis für Freiwillige ausgestellt wird."


	Art. 57 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/31 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/31 - § 1 - Einem Drittstaatsangehörigen, der in Anwendung von Artikel 61/13/26 einen Antrag einreicht, wird erlaubt, sich als Freiwilliger auf dem Staatsgebiet aufzuhalten, wenn er zur Unterstützung seines Antrags folgende Dokumente vorlegt:

	1. eine Kopie seines gültigen Passes oder eines gleichwertigen Reisescheins, der die in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des Schengener Grenzkodex vorgesehenen Bedingungen erfüllt und mindestens die Dauer des geplanten Aufenthalts deckt,

	2. den Nachweis, dass er während des geplanten Aufenthalts über genügende Existenzmittel verfügen wird, sodass er während seines Aufenthalts nicht zu Lasten des Sozialhilfesystems des Königreichs fällt. Dabei wird eine etwaige Kostenübernahme der aufnehmenden Einrichtung, insbesondere was die Kosten für Lebensunterhalt und Unterkunft betrifft, berücksichtigt,

	3. den Nachweis, dass er über eine Krankenversicherung zur Deckung sämtlicher Risiken in Belgien verfügt,

	4. wenn der Freiwillige während der gesamten Dauer seines Aufenthalts durch die aufnehmende Einrichtung untergebracht wird, den Nachweis, dass für den Freiwilligen eine Unterkunft zur Verfügung steht, die einen angemessenen Lebensstandard gewährleistet, entsprechend den in den Rechtsvorschriften über das Wohnungswesen festgelegten Normen,

	5. ein ärztliches Attest, aus dem hervorgeht, dass er nicht an einer der in der Anlage zu vorliegendem Gesetz aufgezählten Krankheiten leidet,

	6. wenn er älter als achtzehn Jahre ist, einen Auszug aus dem Strafregister oder ein gleichwertiges Dokument, gegebenenfalls mit legalisierter Übersetzung, der/das vom Herkunftsland oder von dem Land, in dem er zuletzt gewohnt hat, ausgestellt ist, nicht älter als sechs Monate ist und bescheinigt, dass er nicht wegen gemeinrechtlicher Verbrechen oder Vergehen verurteilt worden ist.

	7. den vom Antragsteller geschlossenen Freiwilligenvertrag.

	Ist es nicht möglich, die in Absatz 1 Nr. 5 und 6 erwähnten Dokumente vorzulegen, und wird dies ordnungsgemäß begründet, kann der Minister oder sein Beauftragter dem Ausländer unter Berücksichtigung der Umstände dennoch erlauben, sich auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufzuhalten, um dort Freiwilligenarbeit im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes zu leisten.

	Der König kann die Gültigkeit des Passes und des gleichwertigen Reisescheins an genauere oder zusätzliche Bedingungen knüpfen.

	Die aufnehmende Einrichtung legt eine schriftliche Verpflichtung vor, mit der ihre finanzielle Haftung für die aus öffentlichen Mitteln bestrittenen Kosten des Aufenthalts und der Rückkehr des Freiwilligen im Falle eines unrechtmäßigen Aufenthalts des Freiwilligen in Belgien bestätigt wird.

	§ 2 ­ In folgenden Fällen verweigert der Minister oder sein Beauftragter die Erteilung der Erlaubnis zum Aufenthalt als Freiwilliger:

	1. Der Betreffende erfüllt die in § 1 vorgesehenen Bedingungen nicht.

	2. Der Betreffende befindet sich in einem der in Artikel 3 Absatz 1 Nr. 5 bis 10 vorgesehenen Fälle.

	3. Der Betreffende hat falsche oder irreführende Informationen oder falsche oder gefälschte Dokumente verwendet, einen Betrug begangen oder andere illegale Mittel in Anspruch genommen, die zur Erlangung des Aufenthaltsrechts beigetragen haben.

	4. Der Betreffende hat die Dokumente oder zusätzlichen Informationen nicht binnen der vorgeschriebenen Frist vorgelegt.

	5. Mit der Gründung oder dem Betrieb der aufnehmenden Einrichtung wird hauptsächlich der Zweck verfolgt, Drittstaatsangehörigen die Einreise ins Königreich zu ermöglichen.

	6. Durch Beweise oder ernsthafte und sachliche Anhaltspunkte kann belegt werden, dass der Aufenthalt des Betreffenden zu anderen Zwecken genutzt würde als denen, für die er eine Erlaubnis beantragt.

	§ 3 ­ In folgenden Fällen setzt der Minister oder sein Beauftragter dem Aufenthalt als Freiwilliger ein Ende:

	1. Der Freiwillige erfüllt die vorgesehenen Bedingungen, mit Ausnahme der in § 1 Absatz 1 Nr. 5 und 6 erwähnten Bedingungen, nicht oder nicht mehr.

	2. Der Freiwillige nutzt seinen Aufenthalt zu anderen Zwecken als denen, für die ihm der Aufenthalt erlaubt worden ist.

	3. Mit der Gründung oder dem Betrieb der aufnehmenden Einrichtung wird hauptsächlich der Zweck verfolgt, Drittstaatsangehörigen die Einreise ins Königreich zu ermöglichen.

	4. Der Betreffende hat falsche oder irreführende Informationen oder falsche oder gefälschte Dokumente verwendet, einen Betrug begangen oder andere illegale Mittel in Anspruch genommen, die zur Erlangung des Aufenthaltsrechts beigetragen haben.

	§ 4 ­ Jeder aufgrund des vorliegenden Artikels gefasste Beschluss wird nach einer Einzelfallprüfung, bei der die Gesamtheit der besonderen Umstände des Einzelfalls, einschließlich des Interesses des Drittstaatsangehörigen, berücksichtigt wird, und unter Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gefasst."


	Art. 58 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 61/13/32 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 61/13/32 - § 1 - Wird einem Drittstaatsangehörigen in Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Kapitels der Aufenthalt erlaubt, ist die Aufenthaltserlaubnis gemäß Artikel 17 Absatz 3 des Zusammenarbeitsabkommens vom 2. Februar 2018 nur dann gültig, wenn die zuständige regionale Behörde einen definitiven Beschluss fasst, mit dem dem Drittstaatsangehörigen die Erlaubnis erteilt wird, auf dem Staatsgebiet des Königreichs zu arbeiten.

	Die Dauer der in Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Abschnitts erteilten Aufenthaltserlaubnis ist gemäß Artikel 61 des Zusammenarbeitsabkommens vom 6. Dezember 2018 auf ein Jahr beschränkt."





KAPITEL 3 - Übergangsbestimmungen


	Art. 59 - Anträge, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes noch anhängig sind, werden nach den früheren Vorschriften behandelt.


	Art. 60 - Drittstaatsangehörige, denen eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund der früheren Bestimmungen erteilt worden ist, können diese gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes erneuern, sofern sie die Bedingungen erfüllen.


KAPITEL 4 - Inkrafttreten


	Art. 61 - Kapitel 2 Abschnitt 2 mit der Überschrift "Forscher", mit Ausnahme der Bestimmungen in Bezug auf den Aufenthalt nach Abschluss der Forschungsarbeiten zum Zweck der Arbeitssuche oder Unternehmensgründung, tritt am 1. März 2023 in Kraft.

	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

	
	Gegeben zu Brüssel, den 21. August 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
N. DE MOOR

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

